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Einleitung

Wenn Vermogen iiber Generationen erhalten werden soll, entstehen oft Fragen:
Wie sichere ich mein Lebenswerk? Wie schaffe ich Klarheit flir meine Familie? Und welcher rechtliche Rahmen
gibt mir die Stabilitat, die ich brauche?

Eine Stiftung in Liechtenstein bietet dafiir seit Jahrzehnten einen bewadhrten und rechtssicheren Weg. Sie ver-
bindet Vermdgensschutz, klare Governance und hohe Flexibilitat fiir Unternehmer, Familien und Philanthropen
gleichermassen.

In diesem Ratgeber erfahren Sie verstandlich und Schritt fiir Schritt,

— was eine liechtensteinische Stiftung ausmacht,
— welche Vorteile sie bietet
— und wie der Aufbau in der Praxis funktioniert.

Ein verldsslicher Rahmen fiir Generationen / Kurziiberblick:
rechtliche Basis, Tradition, Standortvorteile.

Liechtenstein bietet dafiir einen Standort, der seit 1926 fiir Stabilitdt, Rechtssicherheit und eine klare, ver-
lassliche Praxis steht. Wer eine Stiftung errichtet, sucht vor allem eines: Sicherheit fiir seine Familie, fiir die
nachste Generation und fir sein Vermachtnis.

Hinzu kommt ein Umfeld, das durch

— politische Kontinuitat,

— ein AAA-Rating,

— moderne Finanzmarktregulierung und

— direkten Zugang zu europaischen wie schweizerischen Markten.

Hinzu kommt eine lange Tradition im Vermdgensschutz und eine professionelle Infrastruktur aus Treuhandern,
Juristen und Finanzdienstleistern. Dieses Zusammenspiel schafft einen Standort, an dem Stiftungen nicht nur
gegriindet, sondern generationsiibergreifend erfolgreich gefiihrt werden konnen — immer im Einklang mit den
Zielen der Stifter.

Der Grund dafiir liegt in einer seltenen Kombination aus klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen und einer
tief verwurzelten Tradition im Vermdgensschutz.
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Was ist eine

Liechtensteinische Stiftung?

Eine liechtensteinische Stiftung ist ein rechtlich selbststandiger Vermogenstrager, der dazu geschaffen wird,

Werte zu schitzen, zu erhalten und nach klar definierten Vorstellungen einzusetzen. Sie schafft damit eine
Struktur, die unabhdngig vom Stifter oder mehreren Stiftern weiterbesteht.

Das Vermégensopfer - Grundlage jeder Stiftung

Am Anfang jeder Stiftung steht eine bewusste Ent-
scheidung: Ein oder mehrere Stifter Gbertraten Vermo-
gen auf die Stiftung und trennt es damit dauerhaft
von seinem personlichen Besitz. Dieses sogenannte
Vermdgensopfer ist mehr als ein rechtlicher Schritt.
Es ist der Moment, in dem Vermdgen eine neue, unab-
hangige Form erhalt und einem klaren Zweck dient.

Eine Stiftung hat keine
Eigentiimer und gehort
sich somit selbst.

Mit diesem Schritt entsteht eine Struktur, die nicht
mehr an die Person des Stifters gebunden ist. Das
eingebrachte Vermdgen gehort fortan der Stiftung
selbst und wird ausschliesslich im Rahmen des fest-
gelegten Zwecks eingesetzt: Sei es zum Schutz der
Familie, zur Sicherung eines Unternehmens oder zur
Forderung gemeinnitziger Anliegen.

Stifter Vermégensopfer
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Ubertragung des Vermdgens
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Genau diese Unabhangigkeit verleiht der Stiftung
ihre besondere Starke.

Das Vermogen ist klar strukturiert, rechtlich verselbst-
standigt und konsequent auf den festgelegten Zweck
ausgerichtet. So bleibt es langfristig verfiigbar und
kann (iber Jahre hinweg verlasslich eingesetzt werden
- unabhangig von individuellen Verdanderungen.

Ob Bargeld, Immobilien, Beteiligungen oder Sachwerte:

Das Vermdgensopfer bildet immer die Basis und bildet
die Grundlage, dass die Stiftung ihre Aufgaben erfiil-
len kann, im Sinne des Stifters und der Begiinstigten.

Im Unterschied zu einer Gesellschaft hat eine Stif-
tung keine Eigentlimer. Sie verfolgt ausschliesslich
den Zweck, der in den Statuten festgelegt wird. Bei-
spielsweise die Versorgung der Familie, die Sicherung
eines Unternehmens oder die Forderung eines ge-
meinnitzigen Anliegens.

Stiftung Begiinstigte

Rechtlich selbststdndige Einheit.

Vermdgen ist geschiitzt und gemein-
oder privatniitzig zweckgebunden.

Erhalten Leistungen gemdss
Statuten und Stifterwillen




Besondere Merkmale einer
liechtensteinischen Stiftung

Eine Stiftung in Liechtenstein zeichnet sich durch
Merkmale aus, die sie besonders stabil und vielseitig
einsetzbar machen. Drei Prinzipien stehen dabei im
Zentrum:

Diskretion

Liechtenstein bietet einen hohen Schutz der Privat-
sphare. Stiftungsdokumente sind grundsatzlich nicht
offentlich einsehbar. Entscheidungen und interne
Strukturen bleiben vertraulich und werden nur gegen-
uber den gesetzlich vorgesehenen Stellen offengelegt.

Vermégensschutz

Das Stiftungsvermaégen ist rechtlich klar vom Privat-
vermogen des Stifters getrennt. Dadurch entsteht
eine stabile Struktur, die Vermogenswerte langfristig
schiitzt und biindelt. Die Stiftung schafft so einen
verlasslichen Rahmen, der Risiken minimiert und
Stabilitét gibt.

Flexibilitat

Zweck, Begiinstigtenkreis und Foundation Governance
lassen sich prazise ausgestalten. Die Stiftung kann
schlicht gehalten oder komplex strukturiert sein - je
nach Lebenssituation, Vermdgen und Zukunftsplanung.
Dadurch eignet sie sich sowohl fiir Familien als auch
fur Unternehmer und philanthropische Projekte.
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Die Stiftung wirkt nach aussen

Eine Stiftung ist nicht nur ein rechtliches Geféss, son-
dern entfaltet Wirkung. Sie setzt Mittel ein, unter-
stlitzt Menschen, strukturiert Vermdgen oder fiihrt ein
Unternehmen weiter. Ihr Zweck ist immer nach aussen
gerichtet und verbindet Werte, Verantwortung und
klare Regeln.

Der Stiftungsrat sorgt dafiir, dass diese Wirkung sicht-
bar wird und im Sinne des Stifters erfolgt. Er prift An-
fragen, trifft Entscheidungen, setzt Projekte um und
achtet darauf, dass der Zweck konsequent erfUllt wird.
So wird aus einem rechtlichen Konstrukt eine verldssli-
che Struktur, die Einfluss nimmt und Verantwortung
ubernimmt.

Was bedeutet ,,nach aussen gerichtet" konkret?

Eine Stiftung verfolgt immer einen Zweck, der lber
die reine Vermdgenserhaltung hinausgeht. Beispiels-
weise die Forderung von Bildung, die Unterstiitzung
der Familie oder die Sicherung eines Unternehmens
uber Generationen hinweg. Die Stiftung wirkt dort,
wo der Stifter einen Unterschied machen méchte.




Warum eine Stiftung?

Eine Stiftung ist mehr als eine rechtliche Struktur. Sie ist eine Antwort auf Fragen, die im Laufe eines Lebens
an Bedeutung gewinnen:

— Wie sichere ich mein Vermdgen?

— Wie schaffe ich Klarheit flir meine Familie?

— Wie kann mein Unternehmen auch dann weitergefiihrt werden, wenn ich selbst einmal nicht mehr
entscheiden kann?

Die liechtensteinische Stiftung bietet daflir einen Rahmen, der Gber Generationen breite Stabilitat gibt.
Sie verbindet Vermdgensschutz, klare Governance und hohe Flexibilitdt. Und sie schafft Ordnung in Situatio-
nen, in denen Vermdgen, Verantwortung und Zukunftsplanung zusammenkommen.

Griinde, die in der Praxis den Ausschlag geben

Die Entscheidung fiir eine Stiftung entsteht selten aus einem einzigen Motiv. Meist ist es ein Zusammenspiel

aus Sicherheit, Weitblick und dem Wunsch nach Struktur. Zu den haufigsten Beweggriinden gehéren:

Vermdgen langfristig schiitzen

Eine Stiftung bewahrt Vermdgen tiber Generationen
hinweg vor Zersplitterung und schiitzt vor externen
Risiken. Sie schafft Ordnung, wenn Vermogen liber
Jahre bedeutend gewachsen ist.

Vermdgensstruktur

Eine Stiftung ermdglicht es, Vermogenswerte wie Be-
teiligungen, Immobilien oder Finanzanlagen gezielt
zu strukturieren, rechtlich abzusichern und effizient
zu verwalten. So lassen sich operative Risiken ab-
grenzen und das Vermdgen als Ganzes bewahren.

Familie absichern und klare Verhaltnisse schaffen
Klare Regeln ersetzen Unsicherheit. Die Stiftung
ordnet die Nachfolge, definiert Beglinstigte und
schafft Transparenz, ohne dass es im Ernstfall zu
Konflikten kommt.

Ratgeber - Stiftung Liechtenstein

Steuerliche Klarheit und Planungssicherheit
Liechtenstein bietet einen attraktiven steuerlichen
Rahmen mit klaren Regeln. Das schafft Sicherheit,
besonders in grenzliberschreitenden Vermdgens-
situationen.

Unternehmen fiir die nachste Generation starken
Fiir Unternehmer kann die Stiftung entscheidend
sein: Sie verhindert Machtvakuum, sichert Beteili-
gungen und stellt sicher, dass ein Unternehmen
nicht zerschlagen wird, wenn sich Lebensumstéande
andern.

Gemeinniitziges Engagement strukturiert umsetzen
Stifter, die mit ihrem Vermdgen etwas bewirken moch-

ten, erhalten ein Instrument, das langfristig wirkt und
ihre Werte sichtbar macht. Beispielsweise in kulturel-
len, sozialen oder wissenschaftlichen Bereichen.



Fiir wen sich eine Stiftung besonders eignet

Unternehmer, die ihr Privat- oder Unternehmensver-
mogen vor externen Risiken oder Zerschlagung be-
wahren wollen.

Vermogende Privatpersonen, die eine flexible und
diskrete Nachlassplanung bevorzugen und dabei
steuerliche Vorteile sowie Vermdgensschutz nutzen
mochten.

Philanthropisch engagierte Personlichkeiten, die
ein gesellschaftliches oder kulturelles Ziel verfolgen
und dieses dauerhaft verankern méchten.
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Personen mit komplexen Vermdgensstrukturen
wie Immobilien, Beteiligungen oder internationalen
Vermdgenswerten, die eine geordnete, steuerlich ab-
gestimmte und rechtssichere Steuerung aus einer
Hand suchen.

Stifter mit klarer Zielsetzung, die ihre Vorstellungen
zur Vermdgensverwendung lber den eigenen Tod hi-
naus verbindlich durchsetzen mochten.

Familien, die eine dauerhafte Versorgung von Ange-
hdrigen sicherstellen oder die Nachfolge Gber Gene-
rationen regeln wollen (Familienstiftung).




Welche Zwecke kann eine
Liechtensteinische Stiftung verfolgen?

Der Stiftungszweck ist das Herz jeder Stiftung. Er bestimmt, woflir das Vermégen eingesetzt wird, wem es
zugutekommt und welche Wirkung die Stiftung langfristig entfalten soll. In Liechtenstein bietet das Gesetz
einen aussergewdhnlich grossen Gestaltungsspielraum: Eine Stiftung kann gemeinnliitzige, privatniitzige
oder gemischte Zwecke aufweisen - je nachdem, welche Ziele der Stifter verfolgt.

So entsteht eine Struktur, die sich prézise an den personlichen Vorstellungen orientiert: der Versorgung der
Familie, dem Schutz eines Unternehmens oder dem Wunsch, gesellschaftliche Verantwortung zu ibernehmen.

Privatniitzige Stiftung

Privatniitzige Stiftungen dienen der strukturierten Sicherung, Verwaltung und Weitergabe von Vermdgen zugunsten
eines klar definierten Kreises von Begiinstigten, etwa Familienmitgliedern oder nahestehenden Personen.

Typische Ziele sind:

Erhalt und Strukturierung des Familienvermdgens

Absicherung von Angehdrigen

geordnete Nachfolgeregelungen
— Schutz vor Zersplitterung oder ungewollten Zugriffen

Innerhalb der privatniitzigen Stiftungen nehmen Familien- und Unternehmensstiftungen eine besondere Rolle ein.

Familienstiftung

Sie konzentriert sich auf den langfristigen Erhalt und
die strukturierte Verwaltung des Familienvermdogens.
Beglinstigte sind klar definiert, und der Stifter kann

Ein beriihmtes praktisches Beispiel

festlegen, wie Leistungen erfolgen und wie der Fami-
lienzweck tiber Generationen erhalten bleibt.

Unternehmensstiftung

Hier steht die Weiterfiihrung und Sicherung eines

Unternehmens im Vordergrund. Die Stiftung halt Be-

teiligungen oder das operative Unternehmen selbst

und sorgt fiir:

— die Absicherung der Unternehmensnachfolge

— die Erhaltung und Verwaltung des Familienun-
ternehmens tber Generationen hinweg

— den Schutz des Unternehmens vor Zersplitterung
oder Verlust

— die Unterstiitzung der Beglinstigten durch Aus-
schiittungen wie Dividenden oder vergleichbare
Vermdgenswerte

— die Wahrnehmung von Holdingfunktionen
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ist die IKEA-Stiftung, die seit den 1980er
Jahren das Unternehmen unter einer
komplexen Stiftungsstruktur fiihrt. Diese
Struktur schiitzt das Unternehmen vor
Zersplitterung des Eigentums, bewahrt
die Prinzipien des Griinders und sorgt
durch klare Governance-Mechanismen
flr langfristige Stabilitdt und Unabhan-
gigkeit von familidaren oder externen Ein-
fllissen. So sichert die Stiftung sowohl
die langfristige finanzielle Basis als auch
die Fortfiinrung der Werte und Prinzipien
des Familienunternehmens.




Gemeinniitzige Stiftung

Gemeinniitzige Stiftungen setzen ihr Vermdgen zu-
gunsten des Gemeinwohls ein. Sie férdern Projekte,
Institutionen oder Menschen in Bereichen, die ge-
sellschaftliche Wirkung entfalten.

Haufige Schwerpunkte sind:

— Bildung und Erziehung

— Wissenschaft und Forschung

— Kunst und Kultur

— Umwelt- und Naturschutz

— Soziale Unterstiitzung und Gesundheitswesen

Privatniitzig
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Verwaltung & Sicherung Familienvermdgen

Versorgung von Angehdrigen
Unternehmensnachfolge

Gemischte Stiftung:

Eine gemischte Stiftung verbindet zwei Dimensionen:

Sie dient der privaten Férderung einer Familie, etwa
durch die Verwaltung des Vermdgens oder die Ver-
sorgung von Angehdrigen und verfolgt gleichzeitig
gemeinnitzige resp. soziale Zwecke. Diese doppelte
Ausrichtung schafft eine flexible Struktur, die famili-
are Interessen sichert und zugleich gesellschaftliche
Aufgaben unterstitzt. So entsteht eine Stiftungs-
form, die Vermdgensverwaltung mit kultureller oder
sozialer Verantwortung verkniipft. Ein Modell, das in
Liechtenstein haufig gewahlt wird, um strukturierte
Vermdgensplanung mit gesellschaftlichem Engage-
ment zu verbinden

Gemeinniitzig
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Férderung von Wissenschaft,
Kunst & Soziales, Umwelt oder
Kirche

gemischt
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Griindung und Aufbau
einer Stiftung

Die Errichtung einer Stiftung folgt in Liechtenstein einem klar strukturierten Prozess. Er ist transparent, gut
planbar und darauf ausgelegt, den Willen des Stifters prazise abzubilden. Ziel ist es, eine Struktur zu schaffen,
die dauerhaft tragt und rechtlich wie organisatorisch stabil bleibt.

Mit der Griindung einer Stiftung entsteht eine rechtlich selbststéandige Einheit, die Vermdgen schiitzt und
einem klar definierten Zweck dient:

— Durch Widmung von Vermégenswerten an einen bestimmten Zweck,
— erhalt die Stiftung eine eigene Rechtspersonlichkeit
— und das Stiftungsvermogen bleibt ausserhalb der Vermdgenssphare des Stifters.

Errichtung: Stiftungserkldrung,
Statuten Gut zu wissen:

Das liechtensteinischen Stiftungsrecht bietet
die Mdglichkeit der Stiftungserrichtung
durch indirekte Stellvertretung. Der Stifter
beauftragt dabei einen Treuhdnder mit der
Griindung im eigenen Namen als dessen in-
direkter Stellvertreter. Der beauftragte Treu-
hander kiimmert sich folglich um den ge-
samten Grlindungsprozess, tritt nach aussen
als indirekter Stellvertreter des Stifters auf
und unterzeichnet in dieser Eigenschaft

Die Unterschrift des Stifters muss 6ffentlich beglau- auch die gesamten Stiftungsdokumente
bigt werden. Die Stiftungserklarung ist grundséatzlich nach den Vorgaben des Stifters.

Der Kern jeder Stiftung ist die Stiftungserklarung,
haufig auch als Stiftungsurkunde bezeichnet. Sie
bildet das rechtliche Fundament der Stiftung und
enthalt unter anderem:

— den Namen und Sitz der Stiftung

— den Zweck

— das eingebrachte Vermdgen

— den Kreis der Beglnstigten

— die Organisation und Zusammensetzung der Organe

nicht 6ffentlich einsehbar, was ein hohes Mass an _ o .
Dieses Vorgehen erhoht die Diskretion und

Wahrung der Privatsphadre noch einmal er-
Zusatzlich zu den Statuten kdnnen Beistatuten oder heblich. Dartiber hinaus muss sich der Stif-
Reglemente eingesetzt werden, um sensible Bereiche, ter nicht selbst um gesetzliche und requla-
wie Begunstigtenrechte oder Ausschittungsmodali- torische Formalangelegenheiten kiimmern.

Diskretion gewahrleistet.

taten flexibel und vertraulich zu gestalten.

Die Stiftungserkldrung (Stiftungsurkunde)
ist grundsdtzlich nicht dffentlich einsehbar.

Ratgeber - Stiftung Liechtenstein




Bestellung der Organe /
Stiftungsrat

Eine Stiftung besteht aus einem klaren Geflige von
Rollen und Organen:

— Stifter: gibt die Richtung vor.

— Stiftungsrat: setzt um.

— Begiinstigte: profitieren.

— Protektor & weitere Organe: kontrollieren und
unterstiitzen; sie sind nicht zwingend.

Der Stiftungsrat:

— besteht aus mindestens zwei natiirlichen oder
juristischen Personen

— verwaltet das Stiftungsvermdgen

— setzt den Stiftungszweck um

— vertritt die Stiftung nach aussen

— arbeitet auf Grundlage der Statuten und
weiterer Reglemente

Mindestens ein Mitglied muss tber eine entspre-
chende Bewilligung oder Konzession verfligen wie
beispielsweise als Treuhander in Liechtenstein. Dies
gewahrleistet, dass die Stiftung fachkundig geflihrt
und rechtlich korrekt vertreten wird.

Warum der Stiftungsrat so wichtig ist

Er ist das Gremium, das Entscheidungen trifft, Ver-

antwortung tibernimmt und sicherstellt, dass der
Wille des Stifters langfristig gewahrt bleibt. Eine
kompetente Besetzung ist daher zentral fiir die
Stabilitat der Stiftung.

Rechte und Pflichten des Stiftungsrats

Der Stiftungsrat ist verpflichtet, mit der Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenhaften Geschaftsfiihrers zu
handeln. Dazu gehoren:

sorgfaltige Vermdgensverwaltung

— Einhaltung der Statuten und Reglemente
— transparente Dokumentation

— verantwortungsvolle Entscheidungsfindung
— Rechenschaft gegentber Aufsichts- oder
Kontrollstellen

Er tragt damit die operative und strategische Verant-
wortung und sorgt dafiir, dass die Stiftung jederzeit
solide geflihrt wird.
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Optionale Organe: Protektor,
Beirat und weitere Funktionen

Neben dem Stiftungsrat konnen weitere Organe ein-
gesetzt werden, um Kontrolle, Expertise und Stabilitat
zu starken:

Protektor

Eine Vertrauensperson des Stifters, die sicherstellt,
dass der Stiftungsrat im Sinne des Stifters handelt.
Der Protektor hat in der Regel Kontroll- und Uberwa-
chungsrechte, aber keine operative Aufgabe.

Beirat oder Kuratorium

Beratende oder kontrollierende Gremien, die zusatzliche
Perspektiven und Fachwissen einbringen, wie etwa in
Familien- oder Unternehmensstrukturen.

Revisionsstelle
Priift die Jahresrechnung, sofern gesetzlich vorge-
schrieben oder gewlnscht.

Stifter

Stiftungsrat
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Begiinstigte (Protektor)




Wer an einer Stiftung

beteiligt ist

Eine Stiftung funktioniert nur dann zuverladssig, wenn ihre Rollen klar definiert sind. Der Stifter setzt den Rahmen,
der Stiftungsrat fiihrt die Stiftung, Beglinstigte erhalten Leistungen, und optional kénnen weitere Organe fiir Kont-
rolle und Stabilitat sorgen. Dieses Zusammenspiel schafft die Grundlage fiir eine langfristige, gut gefiihrte Stiftung.

Stifter

Der Stifter ist die Person (oder auch mehrere Personen),
die die Initiative ergreift, Vermogen einbringt (Vermo-
gensopfer) und Zweck sowie Grundregeln der Stiftung

festlegt. Er kann in den Statuten auch bestimmen, wel-
che Rechte er sich vorbehdlt - etwa das Recht, Organe
zu ernennen oder einzelne Regelungen zu andern.

Begiinstigte

Begiinstigte sind die Personen oder Institutionen, die
Leistungen aus der Stiftung erhalten kdnnen. Sie kdnnen:

— klar bestimmt,
— an Bedingungen (Zeitpunkt, Ereignis) gekniipft oder
— diskretiondr ausgestaltet sein

Begiinstigungsarten

Die Ausgestaltung der Begiinstigtenrechte ist einer der
Bereiche, in denen das liechtensteinische Stiftungs-
recht besonders viel Freiheit bietet. Beglinstigte kon-
nen unterschiedliche Rechte und Erwartungen haben
- je nachdem, wie der Stifter die Stiftung konzipiert.

Begiinstigtenrechte sind in der
Regel hochstpersonlich und we-
der iibertragbar noch vererblich,
ausser die Stiftungsurkunde sieht
ausdriicklich etwas anderes vor.
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Es werden vier Kategorien unterschieden:

1. Begiinstigungsberechtigte

Sie haben einen klar definierten, rechtlich durchsetz-
baren Anspruch auf bestimmte Leistungen der Stif-
tung. Der Stiftungsrat ist verpflichtet, die in den Stif-
tungsdokumenten definierten Leistungen ohne
Ermessensspielraum an die Beglnstigten zu leisten.

2. Anwartschaftsberechtigte

Sie besitzen eine Anwartschaft auf eine zukiinftige Be-
glinstigungsberechtigung. lhre Rechte entstehen also
erst spater, etwa bei Erreichen eines bestimmten Alters,
eines Ereignisses oder dem Wegfall anderer Beglinstig-
ter. (z. B. ab dem 30. Lebensjahr, Abschluss einer Univer-
sitdt oder Ableben eines anderen Begtinstigten)

3. Ermessensbegiinstigte

Der Beglinstigte hat keinen klagbaren Anspruch, hat
allerdings das Recht, die Gewadhrung von Leistungen
aus der Stiftung anzufragen. Der Stiftungsrat ent-
scheidet lber diese Antrage in seinem eigenen Ermes-
sen, jedoch unter strikter Berlicksichtigung des Stif-
terwillens anhand der in den Stiftungsdokumenten
festgelegten Pramissen. Dies ermdglicht viel Flexibili-
tat, etwa wenn die Lebenssituationen der Beglinstig-
ten unterschiedlich sind oder sich dndern. Gelichzeitig
wird sichergestellt, dass die Beguinstigten langfristig
und nachhaltig unterstiitzt werden. Einer Person kann
auch eine Anwartschaft auf eine zukiinftige Ermes-

sensbegiinstigung eingerdumt werden

4. Letztbegiinstigte
Sie erhalten das verbleibende Vermdgen, wenn die
Stiftung aufgeldst wird.



Kosten einer Stiftung
in Liechtenstein

Die Kosten einer Stiftung hdngen stark von ihrer Struktur, ihrem Zweck und den gewtlinschten Leistungen
ab. Entscheidend ist dabei: Die Kosten sind planbar, transparent und richten sich nach klar definierten
Komponenten.

Griindungskosten
Zu den Griindungskosten gehoren die Aufwande fir:

— rechtliche Beratung und Strukturierung

— Vorbereitung der Stiftungsdokumente
& offentliche Beglaubigung

— Registrierung der Stiftung

Die Hohe hangt davon ab, wie komplex die geplante
Struktur ist und welche individuellen Anforderungen
bertlicksichtigt werden sollen. Je klarer der Zweck,
desto praziser lasst sich der Aufwand bestimmen.

Laufende Verwaltungskosten

Fiir die laufende und ordnungsgemasse Verwaltung einer Stiftung fallen in der Regel folgende Kosten an:

— Vergiitung des Stiftungsrats und des Représentanten

— Buchhaltung und Jahresabschluss

— Erstellung und Einreichung einer Steuererklarung (sofern notwendig)

— Kosten externer Berater (z. B. Notare, landerspezifische Anwilte, Immobilienmakler, Vermdgensverwalter,
Compliance-Spezialisten)

— Dokumentenverwaltung und Reporting

— Erfullung allfalliger Aufsichts- oder Berichtspflichten

Die Hohe der laufenden Verwaltungskosten richtet sich nach Grdsse, Struktur und Aufgaben der Stiftung
sowie nach dem Umfang der gewlinschten Dienstleistungen.

Wichtig ist: Die Kosten sind gut planbar und die Stiftung bietet einen rechtlichen und organisatorischen
Rahmen, der langfristig Stabilitat schafft.

Ein erfahrener Partner sorgt dafiir, dass Sie jederzeit volle Transparenz haben.

Nachvollziehbar. Planbar. Rechtssicher.

Ratgeber - Stiftung Liechtenstein




Steuerliche Behandlung

Liechtensteinische Stiftungen profitieren von einem klaren und stabilen steuerlichen Rahmen.
Das Wichtigste in Kiirze:

— Ertragssteuer: Stiftungen zahlen 12.5 % Ertragssteuer auf steuerbare Ertrdge oder

— Besteuerung als Privatvermégensstruktur (PVS) mit pauschaler Mindestertragssteuer von CHF 1'800.-,
unabhdngig vom Ertrag

— Keine Erbschafts-, Schenkungs- oder Kapitalsteuern in Liechtenstein: Das macht die Struktur besonders
attraktiv fiir die langfristige Vermdgensplanung.

— Internationale Steuerpflicht: Die steuerliche Behandlung hdngt zudem vom Wohnsitz des Stifters und der
Beglinstigten sowie von der Ausgestaltung der Stiftung ab.

— Doppelbesteuerungsabkommen (DBA): Liechtenstein verfiigt tiber moderne DBA, die helfen, doppelte
Steuerbelastungen zu vermeiden.

Gemeinnitzige Stiftungen kdnnen in Liechtenstein von der Steuerpflicht ausgenommen werden, sofern ihr
Zweck im Einklang mit dem Allgemeininteresse steht.

Ratgeber - Stiftung Liechtenstein




Beispiele aus der Praxis

Stiftungen entstehen aus personlichen Situationen, aus Weitblick und oft aus dem Wunsch, Vermégen geord-
net und sinnvoll einzusetzen. Die folgenden Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die Motive sein kénnen und
wie eine Stiftung dazu beitrdgt, Klarheit und Sicherheit zu schaffen.

Fallbeispiel: Ehepaar Maier
gesellschaftliches Engagement
weiterfuihren

Ausgangslage

Ein pensioniertes Ehepaar verfligt liber ein Ein-
familienhaus und ein substanzielles Wertschrif-
tenportfolio. Kinder gibt es keine. Seit vielen Jah-
ren unterstiitzen sie kulturelle und soziale
Projekte und méchten dieses Engagement Gber
ihr eigenes Leben hinaus fortfiihren.

Zielsetzung

Die beiden wiinschen sich eine Struktur, die:

— ihre Werte langfristig sichtbar macht

— junge Menschen im Kunstbereich fordert

— ihr Vermdgen geordnet weiterflihrt

— klare Regeln fiir den Zeitpunkt nach
ihrem Ableben schafft

Sie planen, zu Beginn rund CHF 1'000'000 ein-
zubringen. Nach ihrem Tod sollen das Haus so-

wie das restliche Vermdgen in die Stiftung flies-
sen und deren Zweck dauerhaft sichern.

Warum die Stiftung hier passt

Die gemeinnlitzige liechtensteinische Stiftung er-
moglicht es, das Engagement des Ehepaars nicht
nur fortzufiihren, sondern strukturiert, nachvoll-

ziehbar und uber lange Zeitraume zu verstetigen.

Ratgeber - Stiftung Liechtenstein

Fallbeispiel: Herr Studer
Vermdgen schitzen und Handlungsfahig-
keit sichern

LUELETBHED(S

Ein 58-jahriger Unternehmer halt mehrere Min-
derheitsbeteiligungen und ein diversifiziertes Wert-
schriftenportfolio. Er mochte sicherstellen, dass im
Fall einer gesundheitlichen Einschrankung keine
Fremdeingriffe seine Vermdgensentscheidungen
beeinflussen.

Zielsetzung
Er sucht eine Losung, die:

eine Beteiligungen bewahrt

seine Handlungsfahigkeit langfristig absichert
klare Regeln flir Situationen schafft, in denen
er selbst nicht mehr entscheiden kann

das Vermogen geschiitzt und geordnet verwaltet

Warum die Stiftung hier passt

Mit einer privatniitzigen Stiftung kann Herr Studer
sicherstellen, dass sein Vermdgen langfristig ge-
schiitzt bleibt und gemass seiner Vorstellung ver-
waltet wird — unabhadngig von unvorhersehbaren
personlichen Entwicklungen.




Ein verldsslicher Rahmen
fiir Thre Zukunftsplanung

Eine liechtensteinische Stiftung ist ein starkes Inst-
rument, wenn Vermdgen geschiitzt, klar strukturiert
und Uber Generationen hinweg geflihrt werden soll.
Sie schafft Ordnung in komplexen Situationen, gibt
Sicherheit in der Nachfolge und ermdglicht es, per-
sonliche Werte und Vorstellungen langfristig zu ver-
ankern. Sei es innerhalb der Familie, im Unternehmen
oder zugunsten gesellschaftlicher Anliegen.

Der rechtliche Rahmen in Liechtenstein bietet daftr
ideale Voraussetzungen: stabil, klar und flexibel ge-
nug, um individuelle Ziele prazise abzubilden. Von
der Errichtung lber die Verwaltung bis zur Gestal-
tung der Beglinstigtenrechte erdffnet die Stiftung
einen verldsslichen Weg, Verantwortung zu tiber-
nehmen und Zukunft bewusst zu gestalten.

Welche Ausgestaltung im Einzelfall sinnvoll ist,
hangt jedoch immer von der personlichen Situation
des Stifters ab. Genau hier beginnt unsere Arbeit: Wir
horen zu, analysieren, strukturieren und entwickeln
Losungen, die tragen. Langfristig, diskret und rechts-
sicher.

Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, eine Stif-
tung zu errichten oder bestehende Strukturen zu
uberpriifen, begleiten wir Sie gerne personlich.

In einem vertraulichen Gesprach zeigen wir lhnen,
wie lhre Ziele in einer passenden Stiftungsstruktur
verankert werden kdnnen.

vy
Q

("

(0




First Advisory

Wuhrstrasse 6 +423 236 30 00
9490 Vaduz vaduz@first.li
Liechtenstein www.first.li




	Einleitung
	Was ist eine 
Liechtensteinische Stiftung?
	Warum eine Stiftung?
	Welche Zwecke kann eine 
Liechtensteinische Stiftung verfolgen?
	Gründung und Aufbau einer Stiftung
	Wer an einer Stiftung 
beteiligt ist
	Kosten einer Stiftung 
in Liechtenstein
	Steuerliche Behandlung
	Beispiele aus der Praxis
	Ein verlässlicher Rahmen für Ihre Zukunftsplanung

